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10. Jahrgang. Nr. 24. 12. Juni 1924.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz

Der „Pädagogischen Blätter" 31. Jahrgang

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Pros., Luzern, Billenstr. 14, Telephon 21.8K
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Jnsertionspreis: Nach Spezialtarif
Inhalt: Um was es geht. — Die lange Bank. — Hochw. Herr Melchior Britschgi. — Schulnachrichten.

Biicherschau. — Beilage: Die Lehrerin Nr. 6.

Um was es geht.
Das hat, mit eigentlich beunruhigender Deut-

lichkeit, die Schuldebatte im luzernischen Großen
Rate gezeigt; und das zeigte nicht weniger deut-
lich die freisinnige und sozialistische Presse in ihrer
Begleitmusik zu dieser Debatte. Der Streit um die

Person des derzeitigen luzernischen Seminardirek-
toks wurde zur Nebensache. Es ging auch nicht
mehr um das mehr oder weniger schlau eingefä-
delte politische Manöver, auf künstlichem Wege dem

freisinnigen Lehrerverein des Kantons Luzern
zahlreichern und zuverlässigern Nachwuchs zuzu-
führen. Es ging um mehr. Es ging schließlich

ums Ganze. Es ging um das Wort in unserm
Schulprogramm und in unsern Statuten, das uns
das Heiligste von allen ist, das alles in sich ent-
hält, alles Ewige und alles schöne und gute Zeit-
liche, es ging um das Wort katholisch. Es
ging um die Frage der Existenzberechtigung der
katholischen Schule und damit um die Frage der
Existenzberechtigung des katholischen Lehrers und
damit auch des katholischen Lehrervereins und sei-
nes Organs. Und zwar nicht nur für den Kan-
ton Luzern, sondern für die ganze Schweiz. Es
ging um die Grundfragen der katholischen Päda-
gogik: wozu und mit welchen Mitteln darf im
schweizerischen Schulhause überhaupt erzogen wer-
den. Es geht letzten Endes um die Frage der

Gleichberechtigung oder gar Existenzberechtigung des

Katholiken im Schweizerlande, genauer um die Fra-
ge: ist ein bedingungsloser Katholik, ist ein

nach reinem katholischem Katechismus er-
zogener Katholik, ist ein nach reinem katholischem

Katechismus lebender und handelnder Katholik ein

ebensoguter Mensch und Bürger wie ein anderer.

oder ist er ein Mensch und Bürger minderer Ord-
nung? Um diese Frage geht es letzten Endes. Diese

Fragen aber gehen nicht nur den Luzerner Lehrer
und den Luzerner Schulpolitiker und die Luzerner
Eltern und den Luzerner Pfarrer an, sie gehen uns
alle an, im ganzen Schweizerlande.

Darf es — nach unserer Bundesverfassung —
im Schweizerlande und damit auch im katholischen
Kanton Luzern noch katholische Schulen und ka-

tholische Lehrer und katholische Lehrerinnen geben?

Diese Frage stand im Mittelpunkte der schulpolisi-
schen Diskussion im Kanton Luzern die letzten Wo-
chen hindurch.

Selbstverständlich, sagten mit aller
Entschiedenheit unsere katholischen Schul-
Politiker! Wenn dabei nur andere, Nichtkatholiken,
nicht verletzt werden! Nein, sagten mit nicht

geringerer Deutlichkeit die freisinnigen Schul-
Politiker. Und der s o z i a l i st i s ch e Sprecher und
der sozialistische Zeitungsschreiber fügten bei: „In
der Schulfrage stehen wir selbstverständlich auf dem

Boden der Liberalen. Die konfessionelle Schule
ist für uns ein überwundener Standpunkt."

Es handelt sich natürlich in erster Linie um die

öffentlichen Schulen. Es dürfe also, so hieß

es, von Verfasiungs wegen keine katholischen öffent-
lichen Schulen mehr geben im Schweizerlande. Und

es dürfe, selbstverständlich, auch keine im Sinne
des evangelischen Glaubensbekenntnisses geleiteten

öffentlichen Schulen mehr geben bei uns. So ver-
lange es klar und bestimmt der Sinn und der

Wortlaut des Artikels 27 unserer Bundesverfas-
sung. Denn das verlange eben die Sorge um das

Gemeinwohl, die sslus publics, welche Sorge
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